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 Veröffentlicht am 15.11.1962

Norm

StVO §18

Rechtssatz

Ein Kraftfahrer handelt verkehrswidrig, wenn er zu einem vorausfahrenden Kraftfahrzeug nicht einen ausreichenden

Sicherheitsabstand einhält, obwohl ihm dies möglich ist. Dabei ist nach den konkreten Straßenverhältnissen zu

beurteilen, ob der eingehaltene Abstand ausreichend sei.
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